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Beschlussvorlage 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
47. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wilbringhausen“; 
b) Planbeschluss 
 
 
 
Beratungsfolge: Abstimmungsergebnis Sitzungs- 
 einst. Enth. Gegen. termin 
Bau- und Planungsausschuss                            14.09.2000 
Rat der Gemeinde                                      24.10.2000 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  Nein   
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 09.11.1999 beschlossen, die 47. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „ Wilbringhausen“ durchzuführen.  
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 03.07. bis 04.08.2000 
stattgefunden. Über die hierbei eingegangenen Anregungen wurde beraten und befunden.  
 
Nunmehr ist das Verfahren soweit gediehen, dass der Planbeschluss gefasst werden kann. 
Danach wird die Verfahrensakte zusammengestellt, der Vorlagebericht gefertigt und die 
Genehmigung der Änderung bei der Bezirksregierung in Köln beantragt.  
 
Anlagen 
♦ Planzeichnung der Änderung  
♦ Erläuterungsbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes „ Wilbringhausen“ wird der Planbeschluss 
gefasst. 
 
 
In Vertretung 
 
 
Hans-Dieter Hütt 
 

Marienheide, 31. August 2000

 


